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19.05.2022 
 

Kleine Anfrage gem. § 19 Abs. 1 Geschäftsordnung des Rates 
Ihre Anfrage betr. Baugrundstück Ecke Hauptstr./ Dominikanerstr. in Walberberg 
 
Sehr geehrter Herr Montenarh, 
 
Ihre o.g. kleine Anfrage vom 05.05.2022 beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1: Hat die Verwaltung Kenntnis von weiteren Baulücken im Stadtgebiet, für die es 
aktuell keinen Bebauungsplan gibt und die demnach wie in Walberberg nach § 34 
bebaut werden könnten, obwohl dadurch ein Straßenausbau gefährdet wäre? 
 
Antwort zu 1: Die Verwaltung kann nicht ausschließen, dass Baulücken, nach § 34 BauGB, in 
der Weise bebaut werden, dass ein späterer Ausbau der Straße erschwert wird. Im Rahmen ei-
nes Baugenehmigungsverfahrens wird es in dem meisten Fällen nicht ausreichen, z.B. nur einen 
möglichen Straßenquerschnitt vorzulegen. Inwieweit z.B. eine vom den zuständigen Ratsgremien 
beschlossene Entwurfsplanung einer Straße eine Bindungswirkung entfaltet, bleibt einer rechtli-
chen Prüfung vorbehalten. 
 
Frage 2: Welche Instrumente stehen der Verwaltung zur Verfügung, um gleichgelagerte 
Fälle zu verhindern? 
 
Antwort zu 2: Gleichgelagerte Fälle können nur verhindert werden, in dem flächendeckend für 
alle Straßen Bebauungspläne bekannt gemacht werden. Dies würde innerhalb der Verwaltung 
Ressourcen binden, die in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen. 
 
Frage 3: Was gedenkt die Verwaltung zu tun, um derartige Bebauungsmöglichkeiten in 
Zukunft ausschließen zu können? 
 
Antwort zu 3: Wenn die Verwaltung zu der Einschätzung kommt, dass durch ein beantragtes Bau-
vorhaben ein späterer Straßenausbau erschwert werden könnte, versucht die Verwaltung eine 
Teilfläche des Projektgrundstücks zu erwerben. Dieser Erwerb ist ohne eine in einem Bebauungs-
plan festgesetzte Straßenfläche nur auf dem Verhandlungsweg und mit der Zustimmung des 
Grundstückseigentümers möglich. Das beschriebene Verfahren wird und wurde bereits von der 
Verwaltung praktiziert. Auch in dem konkreten Fall Hauptstr./ Dominikanerstr. in Walberberg, hat 
die Verwaltung Verhandlungsgespräche geführt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
(Christoph Becker) 
Bürgermeister 

 
Herr 
Stefan Montenarh  
Von-Groote-Straße 3 
53332 Bornheim 

 


